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Antrag 
 
 
der Landesregierung 
 
 
auf Zustimmung 
zu einem Staatsvertrag 
gemäß Artikel 66 Satz 2 
der Landesverfassung 
 
 
Fünfter Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 
(Fünfter Medienänderungsstaatsvertrag, 5. MÄStV) 
 
 
Schreiben des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen vom 7. März 2024: 
 
„Die Landesregierung hat dem Fünften Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staats-
verträge (5. Medienänderungsstaatsvertrag) zugestimmt. Mit Schreiben vom 5. Februar 2024 
hat Sie Herr Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Medien 
und Chef der Staatskanzlei Liminski gemäß Abschnitt Il. Ziffer 1 der Vereinbarung zwischen 
Landtag und Landesregierung über die Unterrichtung des Landtags durch die Landesregie-
rung über die beabsichtigte Unterzeichnung unterrichtet. Der Staatsvertrag ist nunmehr von 
den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder im Rahmen ihrer Sitzung am 
6. März 2024 unterzeichnet worden. 
 
Als Anlage übersende ich den Staatsvertrag in doppelter Ausfertigung mit der Bitte, die Zu-
stimmung des Landtags gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung herbeizuführen. 
 
Im Vergleich zu der im Rahmen der Unterrichtung übermittelten Fassung des Entwurfs wurden 
redaktionelle Anpassungen vorgenommen, die insbesondere rechtsförmliche Hinweise auf-
greifen. Zudem sind eine Protokollerklärung mehrerer Länder sowie die Begründung zum 
Fünften Medienänderungsstaatsvertrag ergänzt worden. 
  
Zuständig ist der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten, Internationales sowie Me-
dien und Chef der Staatskanzlei. 
 
Je zwei Exemplare des Staatsvertrags zur Weiterleitung an die Fraktionen sind beigefügt.“ 
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In Absatz 7 wird durch die Neufassung sichergestellt, dass für alle Telemedien, gleich, ob 

sie auch „digitale Dienste" im Sinne des Digitale-Dienste-Gesetz sind oder nicht, dieselben 

Regelungen über das sog. Sitzland und das Herkunftslandprinzip gelten. Schon bisher be-

stimmte das Bundesrecht nach §§ 2a und 3 des Telemediengesetzes im Grundsatz die 

Anwendbarkeit des deutschen Rechts bzw. das Sitzland für Anbieter von Telemedien. 

Durch die Neufassung wird dieser Grundsatz beibehalten und weiterhin eine Gleichbehand-

lung aller Telemedien sichergestellt. 

In Absatz 8 wird der Verweis auf die Vorschriften des Telemediengesetzes durch einen 

Verweis auf die entsprechenden Normen des dieses ersetzenden Digitale-Dienste-Geset-

zes ersetzt. 

Mit dem neu eingefügten Absatz 9 wird eine Kollisionsnorm geschaffen, die mögliche 

Normkonflikte entsprechend dem Anwendungsvorrang des Digital Services Acts auflöst 

und mögliche Überschneidungen zwischen den medienrechtlichen Bestimmungen des 

Medienstaatsvertrages und den Regelungen des Digital Services Acts adressiert. Der Di-

gital Services Act findet Anwendung, soweit seine konkreten materiellen Regelungen rei-

chen. Artikel 2 Abs. 2 bis 4 des Digital Services Acts stellen darüber hinaus klar, dass der 

Digital Services Act nicht für Dienstleistungen gilt, die keine Vermittlungsdienste sind, dass 

die Verordnung keine Auswirkungen auf die Anwendung der Richtlinie 2000/31/EG (E-

Commerce-Richtlinie) hat und dass die Bestimmungen der Richtlinie 2010/13/EU (sog. 

AVMD-Richtlinie) unberührt bleiben. Durch den neu eingefügten Absatz 9 wird vor diesem 

Hintergrund eine unionsrechtskonforme Anwendung des Medienstaatsvertrages sicherge-

stellt. 

Zu Nummer 3 

In § 18 wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Verweis auf das dieses 

ersetzende Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt. 

Zu Nummer 4 

§ 24 regelt die Geltung der Vorschriften des Digitale-Dienste-Gesetzes für Telemedien und 

die Aufsicht über deren Einhaltung. 

 

In der Überschrift wird der Verweis auf das Telemediengesetz durch einen Verweis auf 

dieses ersetzende Digitale-Dienste-Gesetz ersetzt. 

 

Durch die Anpassung in Absatz 1 wird sichergestellt, dass für alle Telemedien, unabhängig 

davon, ob sie „digitale Dienste" sind, diejenigen Regelungen des Digitale-Dienste-Geset-

zes gelten, welche aus dem bisherigen Telemediengesetz dorthin überführt werden. Hier-

durch wird eine Gleichbehandlung aller Telemedien sichergestellt.  
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